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Abschnitt 3 

 

Mitwirkung in personellen Angelegenheiten 

 

Personelles Informationsrecht 

§ 98. Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat über den künftigen 

Bedarf an Arbeitnehmern und die im Zusammenhang damit in Aussicht 

genommenen personellen Maßnahmen rechtzeitig zu unterrichten. 

 

Mitwirkung bei der Einstellung von Arbeitnehmern 

§ 99. (1) Der Betriebsrat kann dem Betriebsinhaber jederzeit die 

Ausschreibung eines zu besetzenden Arbeitsplatzes vorschlagen. 

(2) Sobald dem Betriebsinhaber die Zahl der aufzunehmenden 

Arbeitnehmer, deren geplante Verwendung und die in Aussicht 

genommenen Arbeitsplätze bekannt sind, hat er den Betriebsrat jener 

Gruppe, welcher die Einzustellenden angehören würden, darüber zu 

informieren. 

(3) Hat der Betriebsrat im Zusammenhang mit der Information nach 

Abs. 2 eine besondere Information (Beratung) über einzelne Einstellungen 

verlangt, hat der Betriebsinhaber eine besondere Information (Beratung) 

vor der Einstellung durchzuführen. Das gleiche gilt, wenn eine Information 

nach Abs. 2 nicht stattgefunden hat. Wenn bei Durchführung einer 

Beratung die Entscheidung über die Einstellung nicht rechtzeitig erfolgen 

könnte, ist die Beratung nach erfolgter Einstellung durchzuführen. 

(4) Jede erfolgte Einstellung eines Arbeitnehmers ist dem Betriebsrat 

unverzüglich mitzuteilen. Diese Mitteilung hat Angaben über die 

vorgesehene Verwendung und Einstufung des Arbeitnehmers, den Lohn 

oder Gehalt sowie eine allfällige vereinbarte Probezeit oder Befristung des 

Arbeitsverhältnisses zu enthalten. 

(5) Der Betriebsrat ist vor der beabsichtigten Aufnahme der 

Beschäftigung von überlassenen Arbeitskräften zu informieren; auf 

Verlangen ist eine Beratung durchzuführen. Von der Aufnahme einer 

solchen Beschäftigung ist der Betriebsrat unverzüglich in Kenntnis zu 

setzen. Auf Verlangen ist ihm mitzuteilen, welche Vereinbarungen 

hinsichtlich des zeitlichen Arbeitseinsatzes der überlassenen Arbeitskräfte 



und hinsichtlich der Vergütung für die Überlassung mit dem Überlasser 

getroffen wurden. Die §§ 89 bis 92b sind sinngemäß anzuwenden. 

 

Mitwirkung bei der Festsetzung von Leistungsentgelten im 
Einzelfall 

§ 100. Entgelte der in § 96 Abs. 1 Z 4 bezeichneten Art für einzelne 

Arbeitnehmer oder einzelne Arbeiten, die generell nicht vereinbart werden 

können, bedürfen, wenn zwischen Betriebsinhaber und Arbeitnehmer eine 

Einigung nicht zustandekommt, zu ihrer rechtswirksamen Festsetzung der 

Zustimmung des Betriebsrates. 

 

Mitwirkung bei Versetzungen 

§ 101. Die dauernde Einreihung eines Arbeitnehmers auf einen 

anderen Arbeitsplatz ist dem Betriebsrat unverzüglich mitzuteilen; auf 

Verlangen ist darüber zu beraten. Eine dauernde Einreihung liegt nicht 

vor, wenn sie für einen Zeitraum von voraussichtlich weniger als 13 

Wochen erfolgt. Ist mit der Einreihung auf einen anderen Arbeitsplatz eine 

Verschlechterung der Entgelt- oder sonstigen Arbeitsbedingungen 

verbunden, so bedarf sie zu ihrer Rechtswirksamkeit der Zustimmung des 

Betriebsrates. Erteilt der Betriebsrat die Zustimmung nicht, so kann sie 

durch Urteil des Gerichts ersetzt werden. Das Gericht hat die Zustimmung 

zu erteilen, wenn die Versetzung sachlich gerechtfertigt ist. 

 

Mitwirkung bei Verhängung von Disziplinarmaßnahmen 

§ 102. Der Betriebsrat hat an der Aufrechterhaltung der Disziplin im 

Betrieb mitzuwirken. Die Verhängung von Disziplinarmaßnahmen im 

Einzelfall ist nur zulässig, wenn sie in einem Kollektivvertrag oder in einer 

Betriebsvereinbarung (§ 96 Abs. 1 Z 1) vorgesehen ist; sie bedarf, sofern 

darüber nicht eine mit Zustimmung des Betriebsrates eingerichtete Stelle 

entscheidet, der Zustimmung des Betriebsrates. 

 

Mitwirkung bei der Vergabe von Werkwohnungen 

§ 103. Der Betriebsinhaber hat die beabsichtigte Vergabe einer 

Werkwohnung an einen Arbeitnehmer dem Betriebsrat ehestmöglich 

mitzuteilen und über Verlangen des Betriebsrates mit diesem zu beraten. 

 

Mitwirkung bei Beförderungen 

§ 104. (1) Der Betriebsinhaber hat die beabsichtigte Beförderung 

eines Arbeitnehmers dem Betriebsrat ehestmöglich mitzuteilen und über 



Verlangen des Betriebsrates mit diesem zu beraten. Während dieser 

Beratung ist eine ihrem Zweck angemessene Vertraulichkeit zu wahren. 

(2) Unter Beförderung im Sinne des Abs. 1 ist jede Anhebung der 

Verwendung im Betrieb zu verstehen, die mit einer Höherreihung im 

Entlohnungsschema oder ansonsten mit einer Erhöhung des Entgeltes 

verbunden ist. 

 

Mitwirkung bei einvernehmlichen Lösungen 

§ 104a. (1) Verlangt der Arbeitnehmer vor der Vereinbarung einer 

einvernehmlichen Auflösung des Arbeitsverhältnisses gegenüber dem 

Betriebsinhaber nachweislich, sich mit dem Betriebsrat zu beraten, so 

kann innerhalb von zwei Arbeitstagen nach diesem Verlangen eine 

einvernehmliche Lösung rechtswirksam nicht vereinbart werden. 

(2) Die Rechtsunwirksamkeit einer entgegen Abs. 1 getroffenen 

Vereinbarung ist innerhalb einer Woche nach Ablauf der Frist gemäß 

Abs. 1 schriftlich geltend zu machen. Eine gerichtliche Geltendmachung 

hat innerhalb von drei Monaten nach Ablauf der Frist gemäß Abs. 1 zu 

erfolgen. 

 

Anfechtung von Kündigungen 

 

Beachte für folgende Bestimmung 
Abs. 3b letzter Satz gilt für Arbeitnehmer, die nach dem 30. Juni 2017 

eingestellt werden, vgl. § 264 Abs. 31.  

 

§ 105. (1) Der Betriebsinhaber hat vor jeder Kündigung eines 

Arbeitnehmers den Betriebsrat zu verständigen, der innerhalb einer 

Woche hierzu Stellung nehmen kann. 

(2) Der Betriebsinhaber hat auf Verlangen des Betriebsrates mit 

diesem innerhalb der Frist zur Stellungnahme über die Kündigung zu 

beraten. Eine vor Ablauf dieser Frist ausgesprochene Kündigung ist 

rechtsunwirksam, es sei denn, dass der Betriebsrat eine Stellungnahme 

bereits abgegeben hat. 

(3) Die Kündigung kann beim Gericht angefochten werden, wenn 

1. die Kündigung 

a) 
wegen des Beitrittes oder der Mitgliedschaft des Arbeitnehmers zu 

Gewerkschaften; 

b) wegen seiner Tätigkeit in Gewerkschaften; 



c) 
wegen Einberufung der Betriebsversammlung durch den 

Arbeitnehmer; 

d) 
wegen seiner Tätigkeit als Mitglied des Wahlvorstandes, einer 
Wahlkommission oder als Wahlzeuge; 

e) 
wegen seiner Bewerbung um eine Mitgliedschaft zum Betriebsrat oder 

wegen einer früheren Tätigkeit im Betriebsrat; 

f) wegen seiner Tätigkeit als Mitglied der Schlichtungsstelle; 

g) 

wegen seiner Tätigkeit als Sicherheitsvertrauensperson, 

Sicherheitsfachkraft oder Arbeitsmediziner oder als Fach- oder 

Hilfspersonal von Sicherheitsfachkräften oder Arbeitsmedizinern; 

h) 
wegen der bevorstehenden Einberufung des Arbeitnehmers zum 
Präsenz- oder Ausbildungsdienst oder Zuweisung zum Zivildienst (§ 12 

Arbeitsplatzsicherungsgesetz 1991, BGBl. Nr. 683); 

i) 
wegen der offenbar nicht unberechtigten Geltendmachung vom 

Arbeitgeber in Frage gestellter Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis 
durch den Arbeitnehmer; 

j) wegen seiner Tätigkeit als Sprecher gemäß § 177 Abs. 1 
 erfolgt ist oder 

2. 

die Kündigung sozial ungerechtfertigt und der gekündigte Arbeitnehmer 

bereits sechs Monate im Betrieb oder Unternehmen, dem der Betrieb 
angehört, beschäftigt ist. Sozial ungerechtfertigt ist eine Kündigung, die 

wesentliche Interessen des Arbeitnehmers beeinträchtigt, es sei denn, 
der Betriebsinhaber erbringt den Nachweis, dass die Kündigung 

a) 
durch Umstände, die in der Person des Arbeitnehmers gelegen sind 

und die betrieblichen Interessen nachteilig berühren oder 

b) 
durch betriebliche Erfordernisse, die einer Weiterbeschäftigung des 

Arbeitnehmers entgegenstehen, 
 begründet ist. 

(3a) Umstände gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a, die ihre Ursache in einer 

langjährigen Beschäftigung als Nachtschwerarbeiter (Art. VII NSchG) 

haben, dürfen zur Rechtfertigung der Kündigung nicht herangezogen 

werden, wenn der Arbeitnehmer ohne erheblichen Schaden für den 

Betrieb weiter beschäftigt werden kann. 

(3b) Umstände gemäß Abs. 3 Z 2 lit. a, die ihre Ursache in einem höheren 

Lebensalter eines Arbeitnehmers haben, der im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, langjährig beschäftigt ist, dürfen 

zur Rechtfertigung der Kündigung des älteren Arbeitnehmers nur dann 
herangezogen werden, wenn durch die Weiterbeschäftigung betriebliche 

Interessen erheblich nachteilig berührt werden. Bei älteren Arbeitnehmern 

sind sowohl bei der Prüfung, ob eine Kündigung sozial ungerechtfertigt ist, 
als auch beim Vergleich sozialer Gesichtspunkte der Umstand einer 

vieljährigen ununterbrochenen Beschäftigungszeit im Betrieb oder 
Unternehmen, dem der Betrieb angehört, sowie die wegen des höheren 



Lebensalters zu erwartenden Schwierigkeiten bei der Wiedereingliederung 
in den Arbeitsprozess besonders zu berücksichtigen. Dies gilt nicht für 

Arbeitnehmer, die zum Zeitpunkt ihrer Einstellung das 50. Lebensjahr 

vollendet haben. 

(3c) Hat der Betriebsrat gegen eine Kündigung gemäß Abs. 3 Z 2 lit. b 

ausdrücklich Widerspruch erhoben, so ist die Kündigung des 

Arbeitnehmers sozial ungerechtfertigt, wenn ein Vergleich sozialer 

Gesichtspunkte für den Gekündigten eine größere soziale Härte als für 

andere Arbeitnehmer des gleichen Betriebes und derselben 

Tätigkeitssparte, deren Arbeit der Gekündigte zu leisten fähig und willens 

ist, ergibt. 

(4) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat vom Ausspruch der 

Kündigung zu verständigen. Der Betriebsrat kann auf Verlangen des 

gekündigten Arbeitnehmers binnen einer Woche nach Verständigung vom 

Ausspruch der Kündigung diese beim Gericht anfechten, wenn er der 

Kündigungsabsicht ausdrücklich widersprochen hat. Kommt der 

Betriebsrat dem Verlangen des Arbeitnehmers nicht nach, so kann dieser 

innerhalb von zwei Wochen nach Ablauf der für den Betriebsrat geltenden 

Frist die Kündigung selbst beim Gericht anfechten. Hat der Betriebsrat 

innerhalb der Frist des Abs. 1 keine Stellungnahme abgegeben, so kann 

der Arbeitnehmer innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung 

diese beim Gericht selbst anfechten; in diesem Fall ist ein Vergleich 

sozialer Gesichtspunkte im Sinne des Abs. 3c nicht vorzunehmen. Nimmt 

der Betriebsrat die Anfechtungsklage ohne Zustimmung des gekündigten 

Arbeitnehmers zurück, so tritt die Wirkung der Klagsrücknahme erst ein, 

wenn der vom Gericht hiervon verständigte Arbeitnehmer nicht innerhalb 

von 14 Tagen ab Verständigung in den Rechtsstreit eintritt. Hat der 

Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung innerhalb der in Abs. 1 

genannten Frist ausdrücklich zugestimmt, so kann der Arbeitnehmer 

innerhalb von zwei Wochen nach Zugang der Kündigung diese beim 

Gericht anfechten, soweit Abs. 6 nicht anderes bestimmt. 

(4a) Bringt der Arbeitnehmer die Anfechtungsklage innerhalb offener 

Frist bei einem örtlich unzuständigen Gericht ein, so gilt die Klage damit 

als rechtzeitig eingebracht. 

(5) Insoweit sich der Kläger im Zuge des Verfahrens auf einen 

Anfechtungsgrund im Sinne des Abs. 3 Z 1 beruft, hat er diesen glaubhaft 

zu machen. Die Anfechtungsklage ist abzuweisen, wenn bei Abwägung 

aller Umstände eine höhere Wahrscheinlichkeit dafür spricht, dass ein 

anderes vom Arbeitgeber glaubhaft gemachtes Motiv für die Kündigung 

ausschlaggebend war. 



(6) Hat der Betriebsrat der beabsichtigten Kündigung innerhalb der in 

Abs. 1 genannten Frist ausdrücklich zugestimmt, so kann die Kündigung 

gemäß Abs. 3 Z 2 nicht angefochten werden. 

(7) Gibt das Gericht der Anfechtungsklage statt, so ist die Kündigung 

rechtsunwirksam. 

 

Anfechtung von Entlassungen 

§ 106. (1) Der Betriebsinhaber hat den Betriebsrat von jeder 

Entlassung eines Arbeitnehmers unverzüglich zu verständigen und 

innerhalb von drei Arbeitstagen nach erfolgter Verständigung auf 

Verlangen des Betriebsrates mit diesem die Entlassung zu beraten. 

(2) Die Entlassung kann beim Gericht angefochten werden, wenn ein 

Anfechtungsgrund im Sinne des § 105 Abs. 3 vorliegt und der betreffende 

Arbeitnehmer keinen Entlassungsgrund gesetzt hat. Die Entlassung kann 

nicht angefochten werden, wenn ein Anfechtungsgrund im Sinne des 

§ 105 Abs. 3 Z 2 vorliegt und der Betriebsrat der Entlassung innerhalb der 

in Abs. 1 genannten Frist ausdrücklich zugestimmt hat. § 105 Abs. 4 bis 7 

ist sinngemäß anzuwenden. 

 

Anfechtung durch den Arbeitnehmer 

§ 107. In Betrieben, in denen Betriebsräte zu errichten sind, solche 

aber nicht bestehen, kann der betroffene Arbeitnehmer binnen zwei 

Wochen nach Zugang der Kündigung oder der Entlassung diese beim 

Gericht anfechten. § 105 Abs. 4a ist anzuwenden. 

 


